
Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 15 Neuteich, den 13. April 1932

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------
Wohnungsbauabgabe.

Die Hebeliste über Wohnungsbauabgabe für das Rech
nungsjahr 1931 ersuche ich abzuschließen und bis zum 
»0. v. Mts. an den Kreisausschuß einzureichen. Die 
Reste sind auszuziehen und zwangsweise beizutreiben, 
nachdem die Säumigen zuvor nochmals gemahnt sind.

Die Abrechnung über die eingegangenen Beträge ist 
in doppelter Ausfertigung unter Beifügung der Gut
scheine der Hebeliste beizufügen. Ich weise ausdrücklich 
darauf hin, daß die Gutscheine über Mietbeihilfen nach 
dem 30. d. Mts. nicht mehr in Anrechnung gebracht 
werden können.

Tiegenhof, den 6. April 1932.
Der Vorsitzende des Kreisausschusscs.

Nr. 2. --------------
Instandsetzung der Gemeiudewege.

Die Wcgepolizeibehörden (Amtsvorsteher) des Krei
ses ersuche "ich, zu veranlassen, daß die öffentlichen Wege 
uno Schulstcige vorschriftsmäßig instandgesetzt werden. 
Die zur Wegcbesserung Verpflichteten sind insbesondere 
zur Planicrung und Abrundung der Wege, Ausräu
mung der Seitengräbcn, Ergänzung der Baumpflan
zungen und Ausbesserung der Wegweiser schleunigst an- 
zuhalten. Im Säumnisfallc ist mit den Zesetzlichen 
Zwangsmitteln Vorzugehen.

Tiegenhof, den 3. April 1932.
Der Vorsitzende des Kreisansschusses

Nr. 3. --------------

Rechtsverordnung
betreffend die Einführung von Handwerkerkarten.

Vom 2S.2.1932.
Gemäß Z 1 Ziff. 24 und 32 des Ermächtigungsge

setzes vom 1.9.1931 (G.-Bl. S. 719) wird in Abändc- 
rnng des 8 1 der Gewerbeordnung folgendes mit Ge
setzeskraft verordnet:

8 1.
Wer ein Handwerk im Sinne der Gew.-O. selb

ständig betreiben will, muß gleichzeitig mit der nach 
8 14 Gew.-O. erforderlichen Anmeldung durch Vor
legung einer Handwerkcrkarte den Nachweis erbringen, 
daß er die Berufsfähigkcit zum Betriebe dieses Hand
werks besitzt.

Wer bei Inkrafttreten dieser Verordnung ein Hand
werk selbständig betreibt, ist von diesem Handwerk aus
geschlossen, wenn er den Erfordernissen dieser Verord
nung nicht entspricht und für dieses Handwerk eine 
Handwerkerkarte nicht vorzeigen kann.

8 2.
Die Handwerkerkarte wird nur auf Antrag und aur 

Grund der nachgewiesenen Berufssähigkeit erteilt. Die 
Berufsfähigung ist nachgewiesen, wenn der Antragstel
ler in dem Handwerkszweig, den er selbständig betrei
ben will oder betreibt,
l. die Meisterprüfung gemäß 8 133 Gew.-O. bestanden 

hat, mindestens aber die Befugnis zur Anleitung von 
Lehrlingen besitzt,

oder nach einer mindestens dreijährigen Lehrzeit 
(8 130a Gew.-O.) die Gesellenprüfung bestanden hat 
und mindestens 10 Jahre hindurch als Handwerks
geselle oder in leitender Stellung tätig gewesen ist;

2. oder mindestens 3 Jahre hindurch eine Ausbildung 
als Facharbeiter in einem Unternehmen der Indu
strie oder des Handels genossen, die Gesellenprüfung 
bestanden hat und 10 Jahre hindurch als solcher oder 
in leitender Stellung tätig gewesen

oder 5 Jahre hindurch in einem solchen Unterneh
men als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung tä
tig gewesen ist;

3. das Reifezeugnis einer staatlich anerkannten Fach
schule oder einer Hochschule, welche die Fachkenntnisse 
für den Handwerkszweig vermittelt, besitzt.
Kann der Antragsteller seine Berufsbefähigung nach 

Abs. 1 Zisf. 1—3 nachweisen, so ist die Berufsbefähi
gung auch in einem anderen Handwerkszweig, den er 
betreiben will oder betreibt, als nachgewiesen anzusehen, 
wenn er 5 Jahre hindurch persönlich diesen Handwerks
zweig selbständig ausgeübt hat oder während einer 
gleich langen Zeit in diesem als Werkmeister oder in 
ähnlicher Stellung tätig gewesen ist.

8 3.
Einer Handwerkerkarte bedürfen nicht:

1. Inhaber oder Leiter von Industrie- oder Handels- 
ünternehmungen, mit denen ein Handwerksbetrieb 
verbunden ist, unter der Voraussetzung, daß der Be
trieb dem Gesamtunternehmen gegenüber insoweit 
unselbständig ist, als in ihm nicht überwiegend Wa
ren zum Absatz an Dritte auf Bestellung hergestellt 
oder handwerkliche Leistungen auf Bestellung Dritter 
bewirkt, sondern überwiegend Neuanfertigungen, 
Aenderungen und Reparaturen für das Gesamtun
ternehmen ausgeführt werden;

2. Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf 
Aktien, es sei denn, daß es sich um Nebenbetriebe 
handelt, die im Gegensatz zu Ziffer 1 selbständig sind 
Auch i n den Fällen, in denen ein Handwerksbetrieb 

nach Abs. 1 Ziff. 1, 2 selbständig ist, ist eine Hand
werkerkarte nicht erforderlich, wenn mit der Leitung 
oder Beaufsichtigung des Handwerksbetriebes eine Per
son beschäftigt wird, die den Erfordernissen des 8 2 
genügt.

Ueber das Vorliegen der Voraussetzungen der Ab
sätze 1 und 2 entscheidet der Senat endgültig. Ueber 
die Befreiung ist eine Bescheinigung auszustellen.

8 4.
Die für einen bestimmten Handwerksbetrieb ausge

stellte Handwerkerkarte gilt auch für alle verwandten 
Zweige dieses Handwerks.

Handwerksbetriebe können nach dem Tode des Inha
bers der Handwerkerkarte von den Erben fortgesetzt 
werden, ohne daß es der Erteilung einer neuen Hand
werkerkarte bedarf, wenn mit der Leitung oder Beauf
sichtigung eine Person beschäftigt wird, die den Er
fordernissen des 8 2 genügt.

8 5.
In besonderen Fällen kann der Senat nach Anhörung 

der Handwerkskammer und, falls es sich um.Firmen 
handelt, die in das Handelsregister eingetragen sind, 
nach Anhörung der Handelskammer anordnen, daß die 
Handwerkerkarte auch Personen, die den Erfordernissen 
des 8 2 nicht genügen, die Handwerkerkarte zu erteilen 
ist, insbesondere Personen in höherem Lebensalter, 
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die längere Zeit in einem Handwerk oder in einem In
dustrie- oder Handelsunternehmen in gewerblich lei
tender Stellung tätig waren, sowie Schwerkriegsbeschä
digten.

8 6.
Die nach 8 2 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 erforderlichen 

Gesellenprüfungen sind vorbehaltlich der Ausnahmen 
in den nachstehenden Absätzen 2 und 3 vor den für das 
Handwerk gebildeten Prüfungsausschüssen abzulegen

In Sonderzweigen der Industrie, die der Senat nach 
Anhörung des Gewerbeaufsichtsamts noch näher be
stimmt, erfolgt die Abnahme der Gesellenprüfung durch 
die Prüfungsausschüsse der Handelskammer.

Für die dem Handwerk und der Industrie gemein
samen handwerklichen Berufe, die gleichfalls vom Senat 
nach Anhörung des Gewerbeaufsichtsamts noch näher zu 
bezeichnen sind, kann der Senat auf Antrag der Han
delskammer zur Prüfung der Industrie (Fabrik)- 
Lehrlinge gemeinschaftliche Gesellenprüfungsausschüsse 
mit einem unparteiischen Vorsitzenden errichten.

Die Handelskammer ist verpflichtet, Vorschriften zur 
Regelung des Lehrlingswesens sowie der Gesellenprü
fungen für die Industrie (Fabrik)-Lehrlinge zu erlassen 
Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Senats 
und haben sich den für das Handwerk geltenden Be
stimmungen anzupassen.

Die von der Handelskammer oder den gemeinschaftli
chen Prüfungsausschüssen ausgestellten Zeugnisse über 
die bestandene Gesellenprüfung berechtigen nach Maß
gabe der Vorschriften des 8 133 Gew.O. zur Ablegung 
der Meisterprüfung vor den Prüfungskommissionen der 
Handwerkskammer.

Der Senat kann Anordnungen über die Meisterprü
fung für die in der Industrie tätigen Berufe und Be
rufsgruppen erlassen, insbesondere die Handelskammer 
ermächtigen, solche Prüfungen zu verunstalten. Die vor 
der Handelskammer bestandene Meisterprüfung steht der 
Meisterprüfung im Sinne des 8 2 Abs. 1 Ziff. 1 gleich.

Das Prüfungswesen untersteht der Aussicht des Se
nats.

8 7-
Die Handwerkerkarte darf weder auf Zeit noch auf 

Widerruf erteilt werden, soweit nicht die Ausführungs- 
bestimmüngen Ausnahmen vorsehen.

Sie darf nur versagt werden, wenn die Vorausset
zungen der 88 2, 5 nicht vorliegen.

Sie kann nur dann entzogen werden, wenn sie auf 
Grund unwahrer Angaben oder sonstiger täuschenden 
Handlungen erwirkt war oder wenn sich Tatsachen er
geben, welche die Unzuverlässigkeit des Inhabers der 
Handwerkerkarte dartun.

Der Senat bestimmt die für die Erteilung und Ent
ziehung der Handwerkerkarte zuständigen Behörden.

Gegen die Dersagung oder Entziehung der Handwer
kerkarte ist die Klage im Verwaltungsstreitverfahren 
zulässig. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist 
endgültig.

Die Klage an das Verwaltungsgericht ist innerhalb 
zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung bei der 
Behörde, deren Entscheidung angefochten wird, oder 
bei dem Verwaltungsgericht einzureichen.

Für die Ausstellung der Handwerkerkarte wird eine 
Gebühr erhoben, deren Höhe der Senat festsetzt.

8 8.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Handwerk ohne 

die erforderliche Handwerkerkarte betreibt, wird mit 
Geldstrafe bis zu 3000.— Gulden, im Unvermögens
falle mit Haft und im Wiederholungsfälle mit Gefäng
nis bis zu 6 Monaten bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegen
stände, auf die sich der unzulässige Handwerksbetrieb 
bezieht, insbesondere der Arbeitsstoffe und -geräte, 
wenn sie dem Täter gehören, erkannt werden.

Ferner sind die Polizeibehörden befugt, die Fort
setzung des Handwerksbetriebes zu verbieten. Auf das 
polizeiliche Verfahren findet die Bestimmung der Ziffer 
8 Aussührungsanweisung zur Gew.O. (Ministerialblatt 
der Handels- und Gewerbeverwaltung 1904 S. 123 ff.) 
sinngemäße Anwendung.

8 9.
Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen zu die 

ser Verordnung erläßt nach Anyörung der Handwerks
kammer und der Handelskammer der Senat.

8 10.
Vorstehende Verordnung tritt mit dem 1. April 1932 

in Kraft.
Danzig, den 25. Februar 1932.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Dr. Jng. Althofs.

Übergangs- und Ausführnngs- 
Beftimmungen

zur Rechtsverordnung betr. die Einführung von Hand
werkerkarten vom 25. 2. 1S32 (G.Bl.S. 118 ff).

Bom 30. 3. 1S32.
Auf Grund des 8 9 der Rechtsverordnung betr. 

die Einführung von Handwerkerkarten vom 25. 2. 1932 
(G.Bl.S. 118 ff.) werden nachstehende Bestimmungen 
erlassen:

Artikel I.
Wer vom 1. April d. Js. ab den selbständigen Be

trieb eines Handwerks beginnen oder einen zu diesem 
Zeitpunkt bereits bestehenden selbständigen Betrieb ei
nes Handwerks fortführen will, bedarf einer Hand
werkerkarte, es sei denn, daß er hiervon gemäß 8 3 der 
Rechtsverordnung befreit ist. Die Handwerkerkarte wird 
nach dem angehängten Muster ausgestellt.

Die Verlegung eines Handwerksbetriebes gilt nicht 
als Beginn, wenn der Inhaber für diesen Betrieb eine 
Handwerkerkarte besitzt.

Artikel II.
Die aus Grund des Art. II Abs. 3 des Gesetzes vom 

30. 5. 1908 (R.G.Bl.S. 359) erworbene Befugnis 
zur Führung des Meistertitels steht der nach 8 133 
Gew.O. bestandenen Meisterprüfung gleich.

Für die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen 
im Sinne des 8 2 Abs. 1 Ziffer 1 der Rechtsverordnung 
sind die Vorschriften der 88 129 Abs. 1 Satz 2, Abs. 
2, 3 und 5, 133 Abs. 3, Art. II Abs. 1 und 2 des Ge
setzes vom 30. 5. 1908 (R.G.Bl.S. 359) und Art. 
7 des Gesetzes vom 26. 7. 1897 (R.G.Bl.S. 705/ 
maßgebend.

Die nach 8 2 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 der Rechtsverord
nung geforderte 10 jährige Berufstätigkeit braucht keine 
zusammenhängende zu sein und kann ganz oder teilweise 
in einem Handwerksbetrieb oder in einem Unternehmen 
der Industrie oder des Handels zurückgelegt sein. 
Kriegsdienstzeit ist hierauf voll anzurechnen, unver
schuldete Arbeitslosigkeit kann bis zur Dauer von 2 
Jahren angerechnet werden.

Artikel III.
Im Falle des Todes des Inhabers der Handwerker- 

karte gelten die Erben, die mit ihm in der geraden Linie 
oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad verwandt 
sind, sowie die Witwe, soweit sie Erbin ist, zur Weiter- 
führung des Handwerksbetriebes ohne weiteres als wi
derruflich zugelassen. Die Zulassung erlischt, falls der 
Erbe innerhalb eines Jahres nach dem Tode des Er
blassers weder eine Handwerkerkarste erlangt noch zur 
Beaufsichtigung und Leitung des Handwerksbetriebes 
eine Person eingestellt hat, die den Voraussetzungen des 
8 2 der Rechtsverordnung genügt.

Artikel IV.
Die von der Handelskammer ausgestellten Zeugnisse 

über die vor dem 1. April d. Js. bestandene Gesellen
prüfung stehen den von den Prüfungsausschüssen der 
Innungen und der Handwerkskammer ausgestellten Ge- 
sellen-Prüfungszeugnissen gleich.

Artikel V.
Für die Erteilung und Entziehung der Handwerker- 

karte wird als zuständige Behörde für das ganze Staats
gebiet der Polizeipräsident zu Danzig bestellt. Vor der 
Entscheidung ist die Handwerkskammer und in besonde
ren Fällen gegebenenfalls die Handelskammer zu hören
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Der Bescheid, mit dem die Handwerkerkarte versagt 
oder entzogen wird, muß schriftlich erteilt werden, mit 
Gründen versehen sein und hat eine Rechtsmittelbeleh
rung zu enthalten.

Artikel VI.
Der Antrag auf Erteilung der Handwerkerkarte ist in 

der Regel zugleich mit der nach 8 14 Gew.O. erforderli
chen gewerbepolizeilichen Anmeldung zu stellen.

Wer einen am 1. April d. Js. bereits bestehenden 
selbständigen Handwerksbetrieb fortführen will, hat die 
Erteilung der Handwerkerkarte bis zum 31. Mai 1932 
zu beantragen. Die Strafbarkeit gemäß 8 8 der Rechts
verordnung tritt erst nach Ablauf dieser Frist oder, 
falls der Antrag innerhalb dieser Frist gestellt ist, nach 
Ablauf eines Monats nach seiner endgültigen Ableh
nung ein.

Der Antrag auf Erteilung der Handwerkerkarte rst 
unter Beifügung per für den Nachweis der Berufsbe
fähigung erforderlichen Unterlagen bei der Kreispoli
zeibehörde (Polizeipräsident, Landrat) des Wohnsitzes 
des Antragstellers einzureichen.

Die Kreispolizeibehörde, soweit es sich nicht um den 
Polizeipräsidenten selbst handelt, hat die Vollständig
keit der Unterlagen zu prüfen und gibt den Antrag mit 
ihrer gutachtlichen Aeußerung an den Polizeipräsiden
ten ab.

Artikel VII.
Die in 8 3 Abs. 3 der Rechtsverordnung genannte 

Bescheinigung wird vom Gewerbeaufsichtsamt nach An
hörung der Handwerkskammer und der Handelskammer 
ausgestellt.

Artikel VIII.
Für die Ausstellung der Handwerkerkarte sowie der 

in 8 3 Abs. 3 der Rechtsverordnung genannten Be
scheinigung wird eine Gebühr von 1.— Gulden erhoben, 
die in die Staatskasse fließt.

Artikel IX.
Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen zu 8 6 

der Rechtsverordnung bleiben einer besonderen Rege
lung Vorbehalten.

Artikel X.
Vorstehende Bestimmungen treten gleichzeitig mit der 

Rechtsverordnung vom 25. 2. 1932 in Kraft.
Danzig, den 30. März 1932.

Der Senat -er Freien Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Dr.-Jng. Althoff.

Handwerkerkarte Nr..............
Ausgestellt auf Grund der Rechtsverordnung be

treffend die Einführung von Handwerkerkarten vom 
25. 2. 1932 (G.Bl.S. 118) für
Vor- und Zuname
geboren am in
Staatsangehörigkeit
Nur gültig für folgende Handwerkszweige

Bemerkung: Diese Karte verliert mit der Aufgabe des 
Handwerksbetriebes ihre Gültigkeit und ist 
in diesem Falle der Ausstellungsbehörde 
zurückzugeben.

Danzig, den 193...
(L.S) Der Polizei-Präsident.

Die Ortsvorsteher ersuche ich, vorstehende Ber- 
ordnung der interessierten Bevölkerung sofort auf 
ortsübliche Weise zur Kenntnis zu bringen mit dem 
Hinweis, daß Anträge auf Erteilung der Handwerker- 
karte umgehend unter Beifügung der für den Nachweis 
der Berufsbefähigung erforderlichen Unterlagen (siehe 
8 2 Ziffer 1—3 der Rechtsverordnung) durch die Hand 
des zuständigen Amtsvorstehers beim Landratsamt ein
zureichen sind.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die eingehenden 
Anträge auf Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen 
und mit gutachtlicher Aeußerung unter Angabe der

Staatsangehörigkeit der Antragsteller sofort an mich 
weiter zu leiten.

Die Landjägereibeamten weise ich darauf hin, 
daß nach Artikel VI der Uebergangs- und Ausführungs- 
-estimmungen für die Fortführung eines bereits am 
1. 4. d. Js. bestandenen selbständigen Handwerksbe
triebes die Strafbarkeit gemäß 8 8 »er Rcchtsverord- 
nung erst nach dem 31. Mai d. Js. oder, falls der 
Antrag innerhalb dieser Frist gestellt ist, nach Ablauf 
eines Monats nach seiner endgültigen Ablehnung eiu- 
tritt.

Tiegenhos, den 8. April 1932.
Der Landrat.

Nr. 4. ---------------
Rechtsverordnung

betreffend den Rang von Versicherungsbeiträgen in 
Zwangsversteigcrungs- und Zwangsverwaltungsver

fahren.
B-m 24. 3. 1S32.

Auf Grund des 8 1 Ziff- 19 und 32 des Ermächti
gungsgesetzes vom 1. September 1931 (G.Bl.S. 719) 
wird folgendes mit Gesetzeskraft verordnet:

Artikel I
In dem 8 28 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung 

in der Fassung des Art. 1 Ziff. 4 des Gesetzes vom 
3. Juli 1931 (G.Bl.S. 635) werden die Worte: „und 
des 8 10 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über die Zwangs
versteigerung und die Zwangsverwaltung" gestrichen.

Artikel II
8 10 Abs. 1 Ziff. 2 ZVG. erhält folgenden Zusatz: 

„Zum Lohn im Sinne dieser Vorschrift gehören 
auch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversiche 
rung, soweit diese der Arbeitgeber entgegen einer 
Verpflichtung an die Versicherungsträger nicht ab
geführt hat."

Artikel III
1. Art. I der Verordnung tritt rückwirkend mit dem 

1. August 1931 in Kraft mit der Maßgabe, daß 
Zahlungen an Versicherungsträger, die auf Grund 
des 8 28 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung in 
der Fassung des Gesetzes vom 3. Juli 1931 (G.Bl.S 
635) mit dem Range des 8 10 Abs. 1 Ziff. 2 ZVG. 
in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungs
verfahren bis zum 31. März 1932 geleistet sind, 
wirksam bleiben.

2. Art. II tritt mit dem 1. April 1932 in Kraft. 
Danzig, den 24. März 1932.

Der Senat »er Freien Stadt Danzig 
Dr. Wiercinski-Keiser. Dumont.

Veröffentlicht.
Tiegenhos, den 6. April 1932.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 5. ---------------
Verordnung

zur Sicherung der Frühjahrsdüngung und Saatgut- 
versorgung.

Vom 1. 4. 1S32.
Auf Grund des 8 1 Ziff. 26, 23 und 32 des Er

mächtigungsgesetzes vom 1. September 1931 (G.Bl 
S. 719) wird folgendes mit Gesetzeskraft verordnet:

§ 1-
I. Wegen der Ansprüche aus der Lieferung von 

Düngemitteln sowie von Saatgut, welches zur Saat 
besonders zugerichtet ist, von anerkanntem Originalsaat
gut und anerkannten Absaaten, welche von dem Eigen
tümer, Eigenbesitzer, Nutznießer oder Pächter eines 
landwirtschaftlichen Grundstücks im Rahmen der bis
herigen Wirtschaftsweise in der für derartige Geschäfte 
üblichen Art für das Erntejahr 1932 zur Steigerung 
des Ernteertrages beschafft und verwendet werden, hat 
der Gläubiger ein gesetzliches Pfandrecht an den Früch
ten des Grundstücks, auch wenn die Früchte noch nicht 
von dem Grundstück getrennt worden sind; das Pfand
recht erstreckt sich nicht auf die der Pfändung nicht un
terworfenen Früchte.

II. Die Vorschrift des Absatzes I gilt auch für die 
Ansprüche aus Darlehen, die von dem Eigentümer, 
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Eigenbesitzer, Nutznießer oder Pächter zur Bezahlung 
dieser Lieferungen in der für derartige Geschäfte üb
lichen Art ausgenommen werden.

8 2.
I. Auf das Pfandrecht finden die Vorschriften von 

88 560, 561 Abs. 2, 562 des Bürgerlichen 'Gesetzbuches 
entsprechende Anwendung.

II. Das Pfandrecht geht ollen an den Früchten be
stehenden dinglichen Rechten im Range vor.

III. Sind mehrere Gläubiger der im 8 1 bezeichneten 
Art vorhanden, so haben ihre Ansprüche untereinander 

, gleichen Rang.
8 3.

Sowohl der Pfandgläubiger wie der Schuldner kann 
nach Beginn der Ernte jederzeit, auch vor Fälligkeit der 
Forderung, verlangen, daß aus den dem Pfandrecht un
terliegenden Früchten eine Menge, die zur Sicherung 
der Forderung ausreicht, ausgeschieden, als dem Pfand
recht unterliegend kenntlich gemacht und gesondert auf
bewahrt wird. Geschieht dies, so beschränkt sich das 
Pfandrecht auf diese Menge; 8 560 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches findet keine Anwendung.

8 4.
Das Pfanorecht erlischt mit dem 31. März 1933, 

wenn es nicht vorher gerichtlich, insbesondere nach 8 
805 der Zivilprozeßordnung geltend gemacht worden ist 

8 5.
I. Die in dem 8 I bezeichneten Ansprüche haben 

in einem künftigen Zwangsversteigerungs- oder Zwangs- 
verwaltungsversahren den im 8 10 Abs. 1 Nr. 1 des 
Zwangsversteigerungsgesetzes bezeichneten Rang.

II. Das Vorrecht des Absatzes I erlischt, wenn die 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung nicht bis 
zum 31. März 1933 beantragt wird. Ist innerhalb die
ser Frist die Zwangsverwaltung beantragt, so besteht 
das Vorrecht in der Zwangsversteigerung nur, wenn 
die Zwangsverwaltung bis zum Zuschlag sortdauert.

8 6.
Die Vorschriften der 88 I bis 5 finden keine Anwen

dung auf landwirtschaftliche Betriebe, über die die 
Sicherungsverwaltung gemäß der Verordnung über die 
Einführung einer Sicherungsverwaltung zur Sicherung 
der Ernte vom 4. Dezember 1931 (G.Bl.S. 907) eröff
net ist.

8 7-
I. Auf den Antrag eines im 8 I bezeichneten Gläu

bigers muß die Sicherungsverwaltung auch noch dem 
20. April 1932 (dritte Durchführungsverordnung vom 
31. März 1932) ungeordnet werden, wenn er nochweist, 
daß die Fortführung des ihm verschuldeten Betriebes 
oder die Befriedigung seiner im 8 I bezeichneten An
sprüche ohne die Anordnung der Sicherungsverwaltung 
nicht gesichert ist. 8 3 der Verordnung über die Ein
führung einer Sicherungsverwoltung findet in diesem 
Falle keine Anwendung.

II. Wird von den im 8 2 Abs. II Ziff. 1 und 2 der 
Verordnung über die Einführung einer Sicherungs
verwaltung bezeichneten Personen ein Antrag auf An
ordnung der Sicherungsverwoltung gestellt, so ist er 
abzulehnen, wenn ein im 8 I bezeichneter Gläubiger 
innerhalb von 10 Togen noch Zustellung des An
trages an ihn widerspricht.

8 8.
I. Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld

strafe bis zu zehntausend Gulden wird bestraft, wer 
in der Absicht, sich der Erfüllung der in den 88 1 bis 
3 bezeichneten Verpflichtungen zu entziehen, Früchte 
beiseite schafft.

II. Der Versuch ist strafbar.
III. Die Verfolgung tritt nur aus den Antrag eines 

der im 8 1 bezeichneten Gläubiger ein. Der Antrag 
kann zurückgenommen werden.

8 9.
Diese Verordnung tritt mit der Verkllndung in Kraft. 
Danzig, den 1. April 1932.

Der Seuat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Hinz.

Veröffentlicht,
Tiegenhof, den 6. April 1932.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 6.
Absperrung von Brandherden.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfüqunq vom 
26. 1. 1927 — 213 27 L. — weise ich die Ortspolizei
behörden und Landjägereibeamten des Kreises darauf 
hin, daß bei Bränden vor Eintreffen der mit der krimi- 
nalpolizeilichen Ermittlungstätigkeit beauftragten Kri
minalbeamten der Brandherd bezw. die Brandstelle 
so obgesperrt und sichergestellt werden muß, daß der 
Zutritt unbefugten Personen verhindert wird, insbe
sondere daß Veränderungen des Brandherdes oder gar 
Nachgrabungen unter allen Umständen vermieden wer
den.

Tiegenhof, den 5. April 1932.
Der Landrat.

Nr. 7. ---------------
Pferderegister.

Ich bringe hiermit die im Kreisblatt Nr. 19 von 
1928 obgedruckte Anordnung vom 8. 5. 1928 zum 
Zwecke einer Kontrolle der An- und Verkaufe von 
Pferden in Erinnerung.

Die Ortsbehörden des Kreises sowie die Pferdebe
sitzer ersuche ich, nach dieser Anordnung genauestens zu 
Verfahren.

Tiegenhof, den 5. April 1932.
Der Landrat.

Nr. 8. --------------
Schulpflichtige taubstumme Kinder.

Die Magistrate und Gcmcindcvorstände ersuche ich 
bis zum 10. Mai d. Js. um Aeußerung, ob und ge
gebenenfalls welche schulpflichtigen taubstummen Kin
der in der Gemeinde vorhanden sind.

Fehlanzeige nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 11. April 1932.

Der Landrat.
Nr. 9. ---------------
Vollziehungsbeamter für die Allgemeine 

Ortskrankenkasfe Neuteich.
Gemäß 8 404 Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung 

in der Fassung des Artikels 1 Ziffer 1 des Gesetzes über 
Aenderungen der Reichsversicherungsordnung vom 14 
Dezember 1922 (Ges.-Bl. S. 584) ist der Kassenange- 
stellte Otto Schulz aus Neuteich zum Vollziehungs
beamten der Allgemeinen Ortskrankenkasse Neuteich be
stellt.

Tiegenhof, den 11. April 1932.
Der Vorsitzende des Bcrsicherungsamts.

Nr. 10. --------------
Personalien.

Als Familienväter in den Schulvorstand der Schule 
in Rosenort sind gewählt und für dieses Amt von mir 
bestätigt worden:

1 .) Hofbesitzer David van Riesen-Rosenort,
2 .) Landwirt Gustav Bunde-Rosenort.

Tiegenhof, den 8. April 1932.
Der Landrat.

Kontobücher
u. Protokollbücher

in großer Auswahl empfehlen
R. Pech L Richert, Neuteich.
Westpreutzifche Kleinbahnen.

Am 15. April d. Js. tritt ein neuer Fahrplau in 
Kraft. Der neue Fahrplan enthält einige wesentliche 
Aenderungen, und zwar besonders Verbesserungen auf 
den Strecken Danzig—Gemlitz und Danzig—Gr. Zünder

Auskunft erteilen die Bahnhöfe.
Betriebsdircttion.
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